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Stellentitel: Sozialarbeiter/in bzw. Sozialpädagoge/in und Leitung der Beratungsstelle für Sprachbehin-

derte 

Funktion: Sozialarbeiter/in bzw. Sozialpädagoge/in 

Dienststelle: 

Bezirksamt Reinickendorf von Berlin 

Abteilung Soziales und Gesundheit  

Gesundheitsamt 

Beratungsstelle für Sprachbehinderte 
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1 Beschreibung des Arbeitsgebietes 

(ggf. Aufgabenanalyse und Text GVPL) 

 

Leitung des Fachbereichs mit einem multiprofessionalen Team  

- Personalsteuerung 

- Vernetzung von Konzepten zur Sprachförderung für alle Berliner Bezirke  

- Qualitätsmanagement und –sicherung, Kundenmonitoring 

- Erhebung statistischer Daten und deren Aufarbeitung, Darstellung und Auswertung sowie Anleitung der 

Verwaltungskräfte hierzu 

- Kontaktperson für KLR 

 

Sozialarbeiter/ Sozialarbeiterin der Beratungsstelle  

- Erhebung von Sozialanamnesen 

- sozialpädagogische Beratung und Unterstützung von Familien und jungen Menschen zur Durchführung 

gesetzlicher Aufgaben, vor allem des SGB VIII, AG KJHG, FamG, BGB (Familienrecht) sowie SGB II und 

SGB XII 

- Mitwirkung bei der Einleitung und Begleitung von Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfen und anderen 

Leistungen nach dem SGB VIII (insbesondere §§ 13, 16-21, 27-35, 35a, 41, 42-43, 51 SGB VIII), ein-

schließlich Hilfeplanung gemäß § 36 SGB VIII 

- Einhaltung der verabredeten Dokumentationspflichten 

- Erarbeitung von Stellungnahmen und Berichten 

- Teilnahme und Mitwirkung an der kollegialen Beratung in den Fallteams 

- Mitarbeit bei der Umsetzung der Sozialraumorientierung 

- umfassende Eltern-, Familien- und Erziehungsberatung im Zusammenhang mit einer Sprachstörung 

- interkulturelle Beratung 

- Mitwirkung bei Entscheidungen zu Fördermaßnahmen, zur Schullaufbahn und Berufsfindung 

- Einleitung von Maßnahmen und deren Finanzierung gem. den Vorschriften des SGB, empfehlende Stel-

lungnahmen zu Maßnahmen des SGB IIX, IX 

- intensive Zusammenarbeit mit den verschiedenen Berufsgruppen des multiprofessionellen Teams 

- sozialpädagogische Beratung und Begleitung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in schwierigen Fällen 

- Multiplikatorenfortbildungen als vernetztes Angebot einer Präventionsstrategie „Senkung der Prävalenz-

rate von Sprachstörungen“ im Berliner Raum 

 

Weitere Aufgaben: 

- Teilnahme an bezirklichen und überbezirklichen Gremien  

- Durchführung von (Informations-)Veranstaltungen im Hinblick auf die Aufgaben und die Zielsetzung der 

Sprachberatungsstelle, Außenvertretung 

- Koordination, Zusammenarbeit und Vernetzung mit den Trägern der Kindertagesstätten, dem Jugendamt, 

der Schule und speziell Trägern der Kinder- und Jugendhilfe sowie Einrichtungen der psychosozialen Ver-

sorgung speziell von Kindern- und Jugendlichen 

- Weitergabe von Informationen, Rechtsänderungen und anderen Neuerungen an Mitarbeitende 

 

Mitarbeit in allen Fachbereichen des Gesundheitsamtes in besonderen Lagen 

 

 

Hervorzuhebende Sonderaufgaben: 
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Bewertung 

Entgeltgruppe:          Besoldungsgruppe: A12 

Gutachten vom:  10.05.2021 durch POE  
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Formale Anforderungen  Gewichtungen         

entfallen hier 

 

Bei Beamtinnen und Beamten (m/w/d): 

Erfüllung der laufbahnrechtlichen Voraussetzungen für das erste Einstiegsamt der Laufbahngruppe 2 (ehe-

mals gehobener Dienst) für den Laufbahnzweig des Sozialdienstes der Laufbahnfachrichtung Gesundheit 

und Soziales 

 

Für Tarifbeschäftigte (m/w/d): 

ein abgeschlossenes Fachhochschulstudium der Sozialarbeit/Sozialpädagogik (mit Diplom oder Bachelor 

of Arts Soziale Arbeit) mit staatlicher Anerkennung 

 

Für Beamtinnen/Beamte (m/w/d) und für Tarifbeschäftigte (m/w/d): 

Ein Nachweis über einen ausreichenden Impfschutz bzw. eine Immunität gegen Masern (nur Personen, die 

nach dem 31.12.1970 geboren wurden) oder eine vorliegende medizinische Kontraindikation gemäß den 

geltenden Regelungen des Infektionsschutzgesetzes ist erforderlich. 
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3.  

3.1 

Leistungsmerkmale 

Fachkompetenzen 

Gewichtungen* 

4 3 2 1 

3.1.1 Kenntnisse des Antidiskriminierungsrechts und entsprechender Förder-

gesetze (AGG, LADG, VV Inklusion behinderter Menschen, PartMigG, 

LGG, LGBG, UntSexIdGlG etc.) 

☐ ☒ ☐ ☐ 

3.1.2 Kenntnisse zum Personalmanagement, insbesondere über die Ziele 

und Inhalte der Rahmen-Dienstvereinbarung Personalmanagement, 

zum Gesundheitsmanagement einschl. BEM sowie zum Wissensma-

nagement 

☐ ☒ ☐ ☐ 

3.1.3 Kenntnisse zum Personalvertretungsrecht 

kennt die personalvertretungsrechtlichen Vorschriften sowie die Rege-

lungen zur Gleichstellung von Frauen und Männern und zur Integra-

tion schwerbehinderter und gleichgestellter Menschen (insbesondere 

PersVG, LGG, SGB IX) 

☐ ☒ ☐ ☐ 

3.1.4 Kenntnisse und Erfahrungen der Grundlagen und Methoden der 

sozialdiagnostischen Anamneseerhebung 
☒ ☐ ☐ ☐ 

3.1.5 Kenntnisse und Erfahrungen in gesprächspsychotherapeutischer 

Methodik 
☒ ☐ ☐ ☐ 

3.1.6 Kenntnisse und Erfahrungen in kinder- und jugendpsychotherapeuti-

sche Methodik 
☐ ☒ ☐ ☐ 

3.1.7 Kenntnisse und Erfahrungen in der Projektplanung und Durch-

führung 
☐ ☒ ☐ ☐ 

3.1.8 verfügt über Kenntnisse und Erfahrungen zu gesetzlichen Grund-

lagen wie SGB, KJHG, BGB und GDG 
☐ ☒ ☐ ☐ 

3.1.9 Kenntnisse und Erfahrungen interkulturelle Beratung und Er-

wachsenenbildung 
☐ ☒ ☐ ☐ 

3.1.10 Kenntnisse und Erfahrungen in der Kosten- und Leistungsrech-

nung 
☐ ☐ ☐ ☒ 

3.1.11 IT-Anwenderkenntnisse (MS Office, Internet) ☐ ☐ ☒ ☐ 
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 ►Erläuterung der Begriffe Gewichtungen  

● Raum für stellenbezogene Operationalisierungen 

Gewichtungen* 

4 3 2 1 

3.2 Persönliche Kompetenzen     

3.2.1 Leistungs-, Lern- und Veränderungsfähigkeit 

► Fähigkeit, auch unter schwierigen Bedingungen engagiert zu arbeiten, den 

 Handlungsrahmen auszufüllen und aktiv Wissen und Erfahrungen einzubringen  

 sowie sich auf neue Aufgaben einzustellen und neue Kenntnisse zu erwerben 

☒ ☐ ☐ ☐ 

 bleibt unter Termin- und Leistungsdruck besonnen und sachlich  

 reagiert auf kurzfristige Veränderungen souverän und passt Hand-

lungsstrategien den veränderten Rahmenbedingungen an 

 hinterfragt, vertieft und erweitert eigenes Wissen und eigene Kennt-

nisse 

3.2.2 Organisationsfähigkeit 

► Fähigkeit, vorausschauend zu planen und zu strukturieren und entsprechend zu 

 agieren 

☐ ☒ ☐ ☐ 

 entscheidet rechtzeitig, termingerecht und klar  

 strukturiert die Aufgabenbearbeitung (Vorgehen und Ziele) 

 beachtet Rahmenbedingungen 

3.2.3 Ziel- und Ergebnisorientierung 

► Fähigkeit, Denken und Handeln auf ein gewünschtes Ziel hin auszurichten und  

 die erforderlichen Ressourcen effizient einzusetzen 

☒ ☐ ☐ ☐ 

 geht bei Aufgabenerledigung zielgerichtet vor  

 behandelt komplexe Sachverhalte ganzheitlich 

 plant den Zielerreichungsprozess 

3.2.4 Entscheidungsfähigkeit 

► Fähigkeit, zeitnahe und nachvollziehbare Entscheidungen zu treffen und dafür 

 Verantwortung zu übernehmen 

☒ ☐ ☐ ☐ 

 berücksichtigt bei Entscheidungen auch künftige Entwicklungen  

 bezieht alle zur Verfügung stehenden und erforderlichen Informati-

onen in die Entscheidungsvorbereitung ein 

 trifft auch in schwierigen Situationen klare Entscheidungen 

3.2.5 Flexibilität 

►  Fähigkeit, sich rasch auf veränderte Umfeldbedingungen, neue Anforderungen 

und andere Menschen einzustellen 

☐ ☐ ☒ ☐ 

 nutzt Informationen und Instrumente, die gerade verfügbar sind, 

auch wenn sie nicht optimal sind 

 

 akzeptiert Ideen und unterschiedliche Herangehensweisen ande-

rer 

 hält das eigene Wissen auf dem neuesten Stand 
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3.3 Sozialkompetenzen Gewichtungen* 

4 3 2 1 

3.3.1 Kommunikationsfähigkeit 

►  Fähigkeit, sich personen- und situationsbezogen auszutauschen 
☒ ☐ ☐ ☐ 

 argumentiert verständlich, gliedert klar, bleibt beim Thema, be-

schränkt sich auf das Wesentliche 

 

 argumentiert und handelt situations- und personenbezogen 

 beteiligt sich ergebnisorientiert an Diskussionen 

3.3.2 Kooperationsfähigkeit 

►  Fähigkeit, sich konstruktiv respektvoll mit anderen auseinanderzusetzen und    

 partnerschaftlich zusammenzuarbeiten, Konflikte zu erkennen und tragfähige    

 Lösungen anzustreben 

☒ ☐ ☐ ☐ 

 arbeitet konstruktiv und vertrauensvoll mit anderen zusammen  

 verhält sich offen, transparent und hilfsbereit 

 fördert die bereichsübergreifende Zusammenarbeit 

3.3.3 Dienstleistungsorientierung 

►  Fähigkeit, die Arbeit als Dienstleistung für die externe und interne Kundschaft zu         

 begreifen 

☐ ☒ ☐ ☐ 

 verhält sich der Kundschaft gegenüber freundlich und aufgeschlos-

sen und geht auf ihre Bedürfnisse ein  

 

 ermittelt Wünsche der Kundschaft und geht auf ihre Bedürfnisse ein 

 bringt das eigene Fachwissen zweck- und sachdienlich und zum 

geeigneten Zeitpunkt ein 

3.3.4 Diversity-Kompetenz 

►  Fähigkeit, Gemeinsamkeiten und Unterschiede von Menschen (u. a. hinsichtlich 

Lebensalter, Geschlecht, Behinderung, Migrationsgeschichte, Religion, sexueller und 

geschlechtlicher Identität, chronischer Krankheit, sozialem Status, Sprache) wahrzu-

nehmen, in der Aufgabenwahrnehmung zu berücksichtigen, bestehende Barrieren 

abzubauen und einen diskriminierungsfreien und wertschätzenden Umgang zu pfle-

gen. 

☐ ☒ ☐ ☐ 

 wendet Kenntnisse des Antidiskriminierungsrechts und entspre-

chender Fördergesetze an (AGG, LADG, VV Inklusion behinderter 

Menschen, PartMigG, LGG, LGBG, UntSexIdGlG etc.), 

    

 ist fähig zum Perspektivwechsel,     

 berücksichtigt die Förderung von Vielfalt in der Aufgabenwahrneh-

mung, nimmt bestehende strukturelle Barrieren wahr und wirkt da-

rauf hin, diese abzubauen. 

    

3.3.5 Migrationsgesellschaftliche Kompetenz  

► umfasst die Fähigkeit gemäß § 3 Absatz 4 PartMigG  

1. bei Vorhaben, Maßnahmen und Programmen die Auswirkungen auf Personen mit 

und ohne Migrationsgeschichte beurteilen und ihre Belange berücksichtigen zu kön-

nen,  

2. die durch Diskriminierung und Ausgrenzung von Personen mit Migrationsge-

schichte entstehenden teilhabehemmenden Auswirkungen zu erkennen und zu über-

winden sowie  

☐ ☒ ☐ ☐ 
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3. insbesondere im beruflichen Kontext Personen mit Migrationsgeschichte respekt-

voll und frei von Vorurteilen und Diskriminierung zu behandeln. 

 weiß um die strukturelle Benachteiligung von Menschen mit Migra-

tionsgeschichte und wendet Kenntnisse über Instrumente zu deren 

Abbau an, 

    

 lehnt Diskriminierung und Ausgrenzung ab und möchte diese über-

winden, 
    

 berücksichtigt die Belange der Menschen mit Migrationsge-

schichte und richtet die Aufgabenwahrnehmung bedarfs- und ziel-

gruppengerecht aus. 

    

 

3.4 Führungskompetenzen  Gewichtungen* 

4 3 2 1 

3.4.1 Strategische Kompetenz 

►  Fähigkeit, das eigene Denken und Handeln auf langfristige Ziele auszurichten, 

 Entwicklungen und Probleme frühzeitig zu erkennen, folgerichtig zu beurteilen  

 und denkbare Lösungen unter Berücksichtigung von Gesamtinteressen zu finden 

☐ ☒ ☐ ☐ 

 überblickt Gesamtzusammenhänge und nimmt gedanklich Ent-

wicklungen vorweg 
    

 liefert logisch schlüssige und realisierbare Lösungsmöglichkeiten 

sowie konkrete Umsetzungsschritte 
    

 gestaltet Strukturen und Prozesse  

3.4.2 Personalentwicklungskompetenz 

►  Fähigkeit, die Potenziale und Motive der Beschäftigten zu erkennen, zu erhalten 

 und so zu fördern, dass ein optimales Verhältnis zwischen den Bedarfen und   

 Zielen der Organisation und den Bedarfen und Zielen der Beschäftigten entsteht 

►  Fähigkeit, die gesetzliche Verpflichtung zur Förderung von Frauen und Gleich-

 stellung aus § 3 Abs. 1 LGG im Umgang mit weiblichen Beschäftigten   

 anzuwenden (Frauenförderkompetenz) 

☐ ☒ ☐ ☐ 

 erhält und fördert gezielt die Qualifikation der Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter 
    

 begreift die Vielfalt von Menschen als Bereicherung für ihr/sein 

Team und sorgt für Gleichberechtigung und Gleichbehandlung 
    

 spricht Anerkennung und Kritik konstruktiv aus, gibt individuelles 

Feedback 
    

 integriert Menschen mit Behinderung in den Alltag des Teams, 

setzt sich für die Schaffung der erforderlichen Rahmenbedingun-

gen ein und berücksichtigt die Belange Schwerbehinderter gem. § 

164 Abs. 2 und 4 Satz 1 Nr. 1 und 2 SGB IX 

    

 fordert, fördert und initiiert Zusammenarbeit  

3.4.3 Selbstentwicklungskompetenz 

►  Bereitschaft und Fähigkeit, das eigene Verhalten zu reflektieren, Stärken          

 und Grenzen realistisch einzuschätzen sowie sich persönlich und fachlich zu            

 motivieren und weiterzuentwickeln 

☐ ☒ ☐ ☐ 
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 reflektiert eigene Stärken und Entwicklungsbedarfe     

 zeigt sich gegenüber neuen Herausforderungen aufgeschlossen 

sowie lernbereit und nimmt an Angeboten zur Qualifizierung teil 
    

 zeigt Problembewusstsein, Eigeninitiative und Engagement  

3.4.4 Innovationskompetenz 

►  Fähigkeit, veränderte Anforderungen aktiv anzunehmen, Veränderungen ziel-   

 gerichtet einzuleiten bzw. umzusetzen und kreativ neue Ideen zu entwickeln 

☐ ☒ ☐ ☐ 

 initiiert Veränderungs- und Verbesserungsprozesse     

 verfolgt Entwicklungen und erkennt Veränderungsbedarfe     

 stellt sich veränderten Anforderungen und entwickelt Handlungsal-

ternativen 
 

3.4.5 Repräsentations- und Netzwerkkompetenz 

►  Fähigkeit, die eigene Organisation und das Land Berlin nach außen überzeugend 

 zu vertreten, innerhalb und außerhalb offen und zielbezogen partnerschaftlich 

 neue Kontakte zu knüpfen und so zu pflegen, dass nachhaltige Vorteile für alle 

 Beteiligten entstehen 

☒ ☐ ☐ ☐ 

 tritt vor Personengruppen sicher und adressatengerecht auf     

 vertritt die eigene Organisation und das Land Berlin positiv nach 

außen 
    

 organisiert und pflegt auch informelle, bereichsübergreifende Zu-

sammenarbeit 
 

 


